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 Veröffentlicht am 16.12.1975

Norm

VBG §4 Abs2 litd

Rechtssatz

Aus dem in § 4 Abs 2 lit d VBG verwendeten Wort "demgemäß" ergibt sich, daß nicht die Anführung des

Entlohnungsschemas und der Entlohnungsgruppe dafür entscheidend ist, welche Dienste vereinbart wurden, sondern

daß vielmehr die Einordnung des Vertragsbedientsten in Entlohnungsschema und Entlohnungsgruppe der

Beschäftigungsart gemäß sein muß.
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